
1. Schritt: Festlegung des Darlehensbetrages

Legen Sie den Betrag fest, mit dem Sie sich als 
Darlehensgeber beteiligen möchten. 

2. Schritt: Interessenbekundung

Füllen Sie das Antragsformular zur Interessenbekundung 
aus und geben Sie den von Ihnen gewünschten Darle-
hensbetrag an. Das Formular ist beigefügt beziehungs-
weise in Ihrer Servicefiliale oder unter www.enviaM.de/
neue-energien erhältlich.

3. Schritt: Überzeichnungsprüfung

Bei Überzeichnung des Gesamtvolumens (bis zu 3,0 
Mio. Euro) behält sich enviaM die Entscheidung über 
die Annahme Ihres Angebots in freiem Ermessen vor. 

4. Schritt: Darlehensvertrag

Bei Annahme Ihrer Interessenbekundung erhalten Sie 
eine Bestätigung inklusive Vertragsunterlagen und eine 
ausführliche Broschüre, in der die Einzelheiten zum 
Darlehen sowie Risiken und steuerliche Rahmenbedin-
gungen detailliert dargestellt werden. Die Vertragsun-
terlagen schicken Sie bitte ausgefüllt an uns zurück.

5. Schritt: Vertragsgegenzeichnung durch enviaM

Mit Rücksendung des Darlehensvertrages durch enviaM 
kommt der Vertrag wirksam zustande. Neben dem Ver-
trag erhalten Sie von uns eine Einzahlungsaufforderung.

6. Schritt: Beginn der Laufzeit des Darlehensvertrages

Der Mindestzins wird Ihnen sofort gewährt. Die mög-
liche Bonusverzinsung erfolgt erstmalig ab dem Kalen-
derjahr 2012.

WERDEN SIE JETZT
WINDPARTNER VON enviaM

Geld anlegen und die Umwelt schonen

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.

envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitztalstraße 13
09114 Chemnitz
Telefon: 0800 15 22 222*
Telefax: 0800 20 50 607
Internet: www.enviaM.de/neue-energien
E-Mail: neue-energien@enviaM.de

* Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei.

SO WERDEN SIE WINDPARTNER 
VON enviaM
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WINDKRAFT – ERNEUERBARE 
ENERGIE MIT POTENTIAL

Erneuerbare Energien sind heute wichtiger denn je: 
Sie gewährleisten, dass der CO2-Ausstoß reduziert 
und gleichzeitig wertvolle Ressourcen geschont 
werden. 

Die Windenergie spielt dabei zunehmend eine wich-
tige Rolle. Durch den Bau und Betrieb von Windparks 
trägt enviaM zu einer umweltschonenden Stromerzeu-
gung bei. 

enviaM bietet Ihnen die Möglichkeit, den Ausbau der 
Windstromproduktion in den neuen Bundesländern zu 
unterstützen und gleichzeitig davon zu profitieren.

   Persönlicher Beitrag zur Förderung 
regenerativer Energien

  Flexibler Anlagebetrag: ab 1.000 Euro

  Mindestzins von 4,0 % pro Jahr

  Bonuszins von bis zu 2,0 % pro Jahr in 
Abhängigkeit vom Windertrag

  Darlehenslaufzeit von 7 Jahren

Ihre Vorteile im Überblick

Details zur Geldanlage

Darlehensbetrag
Sie gewähren enviaM ein Darlehen mit qualifiziertem 
Rangrücktritt, welches „endfällig“, d. h. am Ende der 
Laufzeit insgesamt getilgt wird. Eine vorzeitige Rück-
zahlung des Darlehensbetrages ist grundsätzlich nicht 
möglich.

Mindest- und Maximalanlagebetrag pro Anleger
Der Mindestanlagebetrag beträgt 1.000 Euro und der 
Maximalanlagebetrag 20.000 Euro pro Anleger. 
Dazwischen liegende Beträge müssen durch 500 Euro 
ohne Rest teilbar sein. Das Gesamtvolumen aller Dar-
lehen ist auf bis zu 3,0 Mio. Euro begrenzt.

Mindestzins
Die Verzinsung des Darlehens beträgt in jedem Jahr 
der Vertragslaufzeit mindestens 4,0 %. Die Auszahlung 
der Zinsen unter Abzug der Steuern erfolgt jährlich.

Bonuszins 
Eine höhere Verzinsung als die Mindestverzinsung von 
4,0 % pro Jahr ist im jeweiligen Kalenderjahr, erstmals 
in 2012, bis zusätzlich maximal 2,0 % möglich. Maß-
geblich für eine etwaige Verzinsung über der Mindest-
verzinsung ist der für das jeweilige Kalenderjahr festge-
stellte Windertrag in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. 

Sie gewähren enviaM ein Darlehen mit qualifiziertem 
Zeichnungsberechtigung
Zeichnungsberechtigt sind ausschließlich 
Privatpersonen.

Zeichnungsfrist
Wenn Sie beabsichtigen, sich als Windpartner am 
Windpark Frehne finanziell zu beteiligen, müssen Sie 
uns bis zum 28.10.2011 eine entsprechende Interes-
senbekundung zukommen lassen.

Laufzeit und Tilgung
Die Laufzeit des Darlehens endet am 31.12.2018. 
Die endgültige Tilgung erfolgt zum letzten 
Bankarbeitstag des Jahres 2018. Die Verzinsung für 
das Jahr 2018 erfolgt abschließend im Februar 2019.


